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(54) Garagentorantrieb mit Leuchteinheit

(57) Die Erfindung betrifft einen Garagentorantrieb
mit einem Gehäuse und mit mindestens einer Leuchtein-
heit. Erfindungsgemäß ist mindestens ein Aufsteckplatz
zur mechanischen und elektrischen Verbindung mit einer

Leuchteinheit in mindestens eine Aufnahme am Gehäu-
se einsetzbar.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Garagentorantrieb
mit einem Gehäuse und mit mindestens einer Leuchtein-
heit.
[0002] Es ist bereits bekannt, Garagentorantriebe mit
einer Leuchteinheit zur Beleuchtung der Garage zu kom-
binieren. Dabei sind die bekannten Leuchteinheiten in
der Regel in dem Gehäuse des Garagentorantriebs in-
tegriert. Dafür muß ein Teil des Gehäuses entsprechen-
de Fassungen für die Leuchtmittel aufweisen und es muß
ein Teil des Gehäuses als lichtdurchlässige Abdeckung
ausgebildet sein. Hierdurch baut der Garagentorantrieb
insgesamt groß. Aufgrund der integrierten Leuchteinheit
im Gehäuse wird der Gesamtantrieb auch verteuert.
Schließlich ist es vergleichsweise aufwendig, defekte
Leuchtmittel auszuwechseln, da die lichtdurchlässige
Abdekkung vom Gehäuse abgenommen werden muß
und das Leuchtmittel aus der Fassung geschraubt wer-
den muß, um es durch das neue Leuchtmittel zu erset-
zen.
[0003] Aus der DE 203 05 579 U ist bereits ein Ga-
ragentorantrieb mit Leuchteinheit bekannt, bei dem am
Gehäuse mehrere Aufsteckplätze zur mechanischen
und elektrischen Verbindung der aufsteckbar und ab-
nehmbar ausgebildeten Leuchteneinheit fest integriert
sind. Hier wird jeweils eine steckfertige Verkabelung im
Gehäuse vorgesehen, in die dann die Leuchteinheit ein-
steckbar ist. Insbesondere bei modular aufgebauten Ga-
ragentorantriebsgehäusen, die für unterschiedliche Ty-
pen von Garagentorantrieben verwendbar sein sollen,
sind mehrere Aufsteckplätze vorgesehen, auf die nur
nach Bedarf entsprechende Leuchteinheiten aufsteck-
bar sind. Das bedeutet, daß beispielsweise bei Vorsehen
von sechs Aufsteckplätzen und Einstecken von zwei
Leuchteinheiten vier Aufsteckplätze ungenutzt sind. Die-
se Aufsteckplätze sind allerdings alle vorverkabelt und
mit elektrischen Anschlussklemmen versehen.
[0004] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht darin, einen gattungsgemäßen Garagentorantrieb
mit Leuchteinheit derart weiterzubilden, daß auch bei
Vorsehen mehrerer Aufsteckplätze am Gehäuse der Auf-
wand für die Vorrüstung des Gehäuses möglichst weit-
gehend minimiert wird.
[0005] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe dadurch
gelöst, daß bei einem gattungsgemäßen Garagentoran-
trieb in mindestens einer Aufnahme am Gehäuse min-
destens ein Aufsteckplatz zur mechanischen und elek-
trischen Verbindung mit einer Leuchteneinheit einsetz-
bar ist. Entsprechend der erfindungsgemäßen Lösung
sind am Gehäuse lediglich mechanische Aufnahmen
vorzusehen, die bei der Formgebung des Gehäuses
gleich berücksichtigt werden können. Diese Aufnahme
dient lediglich zur mechanischen Aufnahme, jedoch nicht
zur elektrischen Verbindung. Damit entfallen bei den Auf-
nahmeplätzen die entsprechenden Verkabelungen und
das entsprechende Einbauen und Vorsehen von elektri-
schen Kontakten. Die elektrische Kontaktierung erfolgt

erfindungsgemäß durch getrennt aufsteckbare Aufsteck-
plätze, die der mechanischen und elektrischen Verbin-
dung mit jeweiligen Leuchteneinheiten dienen. Sie wer-
den mechanisch in die entsprechende Gehäuseaufnah-
me gesteckt und dort verrastet. Diese Aufsteckplätze,
die nur in der Anzahl im Gehäuse auf die Aufnahmen
aufgesteckt werden müssen, die dann später tatsächlich
Leuchteinheiten tragen sollen, sind mit einer elektrischen
Verkabelung mit der Stromquelle verbunden. Hierdurch
kann der Montageaufwand für das Gehäuse des Ga-
ragentorantriebs weiter vereinfacht werden.
[0006] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung er-
geben sich aus den sich an den Hauptanspruch anschlie-
ßenden Unteransprüchen. So kann die Leuchteneinheit
aus einer auf einen Aufsteckplatz aufsteckbaren und ver-
rastbaren Lampenfassung für eine Glühlampe bestehen.
[0007] Weitere Merkmale, Einzelheiten und Vorteile
der Erfindung ergeben sich aus dem in der Zeichnung
dargestellten Ausführungsbeispiel. Es zeigen:

Figur 1: einen Garagentorantrieb mit angesetzten
Leuchteneinheiten geöffnet in Ansicht von
oben,

Figur 2: ein Detail des Garagentorantriebs gemäß
Figur 1,

Figur 3: ein Detail des Garagentorantriebs gemäß
Figur 1 mit eingestecktem Aufsteckplatz
und

Figur 4, 5: unterschiedliche perspektivische Darstel-
lungen eines Aufsteckplatzes zur Verwen-
dung im erfindungsgemäßen Garagentor-
antrieb.

[0008] In Figur 1 ist ein Garagentorantrieb 10 darge-
stellt, der innerhalb des Gehäuses 12, von dem nur die
Unterseite dargestellt ist, einen Motor 14 aufnimmt und
über diesen ein entsprechendes Zugmittel 16 antreibt,
welches in hinlänglich bekannter Art und Weise in einer
entsprechend C-förmigen Schiene (14) verläuft. Da Ga-
ragentorantriebe dieser Bauart weitgehend bekannt
sind, erübrigt sich an dieser Stelle ein ausführliche Be-
schreibung. Hinsichtlich des Aufbaus eines Torantriebs-
gehäuses für einen derartigen Garagentorantrieb wird
beispielsweise auf die DE 203 03 315 U verwiesen. Dort
ist insbesondere der modulare Aufbau eines entspre-
chendes Gehäuses für einen Garagentorantrieb im Ein-
zelnen dargestellt.
[0009] Im Bereich des Gehäuses 12 sind, wie bei-
spielsweise aus der Figur 2 ersichtlich eine Reihe von
Aufnahmen 18 vorgesehen, in welchen einsteckbare
Aufsteckplätze 20 aufsteckbar sind. Die Aufnahmen 18
sind an vorbestimmten Stellen des Gehäuses 12 vorge-
sehen. In der Darstellung gemäß Figur 2 ist nur eine Auf-
nahme zu sehen. Im hier dargestellten Ausführungsbei-
spiel können aber beispielsweise vier Aufnahmen 18 vor-
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gesehen sein, wobei diese symmetrisch am Rand des
Gehäuses angeordnet sind. Bei einer modularen Erwei-
terung des Gehäuses können auch beliebig mehr Auf-
nahmen vorgesehen sein. Je nach Bedarf werden nun
Aufsteckplätze 20 in die Aufnahmen gesteckt, um auf
diese Aufsteckplätze mit Strom zu versorgende Leucht-
einheiten aufsetzen zu können. In Figur 3 ist beispielhaft
ein Aufsteckplatz 20 in eine entsprechende Aufnahme
18 des Gehäuses eingesetzt.
[0010] Der genaue Aufbau des Aufsteckplatzes 20 er-
gibt sich aus den Figuren 4 und 5. Der Aufsteckplatz 20
ist als Spritzgußteil ausgeführt und weist zum einen zwei
zylinderförmige Vorsprünge 22 auf, die in entsprechende
Ausnehmungen in der gehäuseseitigen Aufnahme 18
einsteckbar sind, um hier eine mechanische Sicherung
im Gehäuse 12 zu ermöglichen. Seitlich sind am Auf-
steckplatz 20 bewegliche Zungen 24 vorgesehen, die
Rastvorsprünge 26 zum Verrasten mit entsprechenden
vorspringenden Nasen 28 im Bereich der gehäuseseiti-
gen Aufnahmen (vgl. Figur 2) aufweisen. Die Aufsteck-
plätze weisen darüber hinaus elektrische Kontakte 30
auf, wobei diese elektrischen Kontakte 30 über ein
Stromversorgungskabel 32 mit Strom versorgt werden.
Das Stromversorgungskabel 32 ist dann jeweils an eine
Stromversorgung im Gehäuse 12 (in nicht näher darge-
stellter Art und Weise) angeschlossen. Auf den Aufsteck-
platz 20 sind jeweils Lampenfassungen 34 aufsteckbar,
die beispielsweise als Lampenfassungen für Glühlam-
pen 26 ausgebildet sind.

Patentansprüche

1. Garagentorantrieb mit einem Gehäuse und mit min-
destens einer Leuchteinheit,
dadurch gekennzeichnet,
dass in mindestens eine Aufnahme am Gehäuse
mindestens ein Aufsteckplatz zur mechanischen
und elektrischen Verbindung mit einer Leuchteinheit
einsetzbar ist.

2. Garagentorantrieb nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Aufsteckplatz mechanisch
mit der Aufnahme am Gehäuse lösbar verbindbar ist.

3. Garagentorantrieb nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die mechanische Verbindung
eine Rastverbindung ist.

4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass der Aufsteckplatz
elektrische Kontakte zur Stromversorgung der auf
diese aufsteckbaren Leuchteneinheit trägt.

5. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die elektrischen Kontakte des Auf-
steckplatzes über ein Stromversorgungskabel mit
Strom versorgt werden.

6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die Leuchteneinheit
aus einer auf einen Aufsteckplatz aufsteckbaren und
verrastbaren Lampenfassung für eine Glühlampe
besteht.
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